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 Veröffentlicht am 14.04.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115;

EStG 1972 §2 Abs2;

EStG 1972 §4 Abs4;

LiebhabereiV §1 Abs1;

LiebhabereiV §2 Abs1;

Rechtssatz

Begründet die Abgabenbehörde die fehlende Ertragsaussicht eines Betriebes mit der hohen Belastung durch

Fremdkapitalzinsen, hat sie auf das Berufungsvorbringen, das aufgenommene Fremdkapital habe auch zur

Finanzierung der privaten Lebensführung gedient, in Wahrnehmung der sie nach § 115 BAO tre:enden P<ichten

einzugehen und die Betriebsausgabenquali>kation der in den Abgabenerklärungen enthaltenen Fremdkapitalzinsen

auch dann eigenständig zu prüfen, wenn der Abgabenpflichtige selbst keine betragliche Aufteilung vorgenommen hat.
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